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sAtzung
über die Festsetzung der steuersÄtze Für die grund- u. gewerbesteuer 

in der stAdt thAle (hebesteuersAtzung)

Aufgrund § 25 Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBI. I S. 
965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (GVBI. I 
S. 2794) und § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Dezember 2010 (BGBI. S. 1768) i.V.m. § 2 Kom-
munalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA 405), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17. Dezember 2008 (GVBI. LSA S. 452) sowie § 158 Gemein-
deordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBI. 
S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2010 (GVBI. S. 
190) in den jeweils derzeit geltenden Fassungen, hat der Stadtrat der 
Stadt Thale in seiner öffentlichen Sitzung am 30. August 2012 die 
nachstehende Satzung beschlossen.

§ 1 Steuererhebung

Die Stadt Thale erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbe-
sitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes. 
Die Stadt Thale erhebt Gewerbesteuern nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit 
Betriebsstätte im Stadtgebiet und den Reisegewerbebetrieben mit 
Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit im Stadtgebiet.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesteuersätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteu-
ern werden für das Gebiet der Stadt Thale wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A)  350 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H.
2. Gewerbesteuer   450 v.H.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgesetzten Steuerhebesätze gelten erstmals für das 
Haushaltsjahr 2013.

§ 4 Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 

Thale, 30.08.2012

        
        
        
        

Balcerowski 
Bürgermeister

Sehr geehrte Blutspenderinnen und Blutspender,

im Jahr 2012 hat sich die Zahl der Blutspenderinnen und Blutspender in Neinstedt wieder leicht erhöht. 
Besonders freut es uns, dass wir 32 Erstspender begrüßen konnten. Es ist mir hiermit ein Bedürfnis, Ihnen 
auf diesem Wege Danke zu sagen. Danke für Ihre Bereitschaft regelmäßig Blut zu spenden. 
Ich weiß, dass Sie für Ihre freiwillige Blutspende Zeit investieren müssen, denn oft muss man Wartezeiten 
einplanen. Umso bemerkenswerter ist es, dass Sie regelmäßig spenden. Hierfür ist ein einfaches Danke-
schön schon fast zu wenig.
Damit wir im Ortsteil Neinstedt auch im kommenden Jahr die Anzahl der Blutspender stabilisieren bzw. 
erhöhen können, werden wir uns weiterhin bemühen, die Organisation und Durchführung des Spenden-
termins auf hohem Niveau zu halten. Dies ist ohne die vielen Helfer kaum möglich. An dieser Stelle ein 
besonderes Dankeschön an die freiwilligen Helfer.

Im Jahr 2013 wird im OT Neinstedt an folgenden Tagen die Blutspende durchgeführt:
Montag, den 28.01.2013  17.00 – 20.30 Uhr
Montag, den 08.04.2013  17.00 – 20.30 Uhr
Freitag, den 21.06.2013  17.00 – 20.30 Uhr
Mittwoch, den 28.08.2013 17.00 – 20.30 Uhr
Freitag, den 08.11.2013  17.00 – 20.30 Uhr
Montag, den 20.01.2014  17.00 – 20.30 Uhr

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie für das Jahr 2013 alles Gute.  Außerdem hoffe 
ich sehr, dass wir Sie auch wieder im neuen Jahr als Blutspender begrüßen können.

Mit freundlichem Gruß
Dr. Knust
Ortsbürgermeister


